
 

Kunst- und Kulturpreis des Kreises SE 2025 
 

Ausschreibung  
Kategorie: Tanz 

 

Die Förderung von Kunst und Kultur ist dem Kreis Segeberg eine Herzensangelegen-

heit und daher wird schon seit vielen Jahren der Kunst- und Kulturpreis für beson-

dere künstlerische Leistungen verliehen. Für das Jahr 2025 lobt der Kreis den 

Kunst- und Kulturpreis sowie einen Förderpreis für Nachwuchskünstler*innen in der 

Kategorie Tanz aus. Bei der Preisverleihung wird in diesem Jahr somit das künst-

lerische Schaffen von Choreograf*innen, Tänzer*innen, Ensembles oder Gruppen 

im Mittelpunkt stehen, die die Bedeutung des Tanzes mit ihrer künstlerischen 

Leistung im Kreis und über dessen Grenzen hinaus fördern und stärken.  

 

Die Einwohner*innen des Kreises Segeberg, Tanzschaffende sowie Verbände und 

Institutionen des Tanzes werden gebeten, Vorschläge für den Kunst- und Kultur-

preis und den Förderpreis Kunst und Kultur in der Kategorie Tanz bis zum 31. 

Mai 2025 einzureichen. 

Preiskategorien: 

Kunst- und Kulturpreis 

Im Jahr 2025 wird der Kunst- und Kulturpreis in der Kategorie Tanz verliehen und 

ist mit 3.000 Euro dotiert. 

Förderpreis Kunst und Kultur 

Zur besonderen Förderung des künstlerischen Nachwuchses wird zudem ein mit 

3.000 Euro dotierter Förderpreis Kunst und Kultur in der Kategorie Tanz ausgelobt 

(Höchstalter: 27 Jahre). 

 

Teilnahmebedingungen:  

Vorgeschlagen werden können (das gilt für beide Preise) Einzelpersonen oder Perso-

nengruppen, deren Beiträge aus dem Bereich Tanz stammen und die im Kreis Sege-

berg wohnen oder die durch Geburt, Leben oder Wirken mit dem Kreis Segeberg 

verbunden sind. 

Der Förderpreis für Kunst und Kultur wird an junge Menschen oder Gruppen, die 

bzw. deren Mitglieder nicht älter als 27 Jahre sind, verliehen. 

 

Personen oder Gruppen müssen für die Preise vorgeschlagen werden. 

Selbstbewerbungen sind nicht möglich.  
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Einsendeschluss: 

Einsendeschluss für die Vorschläge mit den vollständigen Unterlagen ist  

 

Samstag, 31.05.2025 

 

Diese sind einzureichen bei Kreis Segeberg 

FD 51.10 

Hamburger Straße 30 

23795 Bad Segeberg 

E-Mail für Fragen: 

Durchwahl für Fragen:  

kultur@segeberg.de 

04551 / 951-9183 

 

 

Einzureichende Unterlagen/Beiträge: 

 

Bewerbungsbogen unter  

www.segeberg.de/kultur  

 

Das muss ein Bewerbungsvorschlag beinhalten: 

 Vor- und Nachnamen der Vorgeschlagenen mit Geburtsjahr, Anschrift,  

Telefonnummer, E-Mail-Adresse (bei Gruppen von allen Beteiligten) 

 Vollständiger Name, Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse der*des  

Vorschlagenden 

 Lebenslauf der vorgeschlagenen Person/en beziehungsweise Beschreibung  

der Gruppenzusammensetzung und der gegebenenfalls bisherigen  

(gemeinsamen) künstlerischen Tätigkeit(en) 

 Aufstellung der bisherigen Leistungen/Werk- oder Referenzliste, wenn  

Vorhanden (gegebenenfalls fotografische und/oder filmische Dokumentation) 

 Titel der vorgeschlagenen Tanzperformance mit Beschreibung der Entstehung 

(gegebenenfalls mit Fotos und/oder Videos*) (maximal zwei DIN A4-Seiten) 

 Video der fertigen Tanzperformance* (maximal 10 Minuten) 

 

*Videos bitte per Downloadlink (WeTransfer, Dropbox u.a.) oder als YouTube-Link 
an die unten genannte E-Mail-Adresse schicken.  

 

 

 

 

http://www.segeberg.de/kultur
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Die Jury: 

Die unabhängige Jury besteht aus drei Fachrichter*innen aus dem Bereich Tanz und 

sechs Sachrichter*innen, die von den Fraktionen benannt werden. 

Der Rechtsweg gegen die Entscheidung der Jury ist ausgeschossen. 

 

Auszeichnung:  

Die Auszeichnung der Preisträger*innen erfolgt im Rahmen einer Kreistagssitzung 

oder im Rahmen einer anderen festlichen Veranstaktungen unter Teilnahme der 

Preisträger*innen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass die Preisverleihungen öffentlich unter Beteiligung-

von Pressevertreter*innen erfolgen. Namen und Wohnorte (zum Zeitpunkt der 

Preisverleihung) der Preisträger*innen werden dabei genannt. Außerdem werden 

diese auf der Homepage des Kreises veröffentlicht und es wird dauerhaft eine Preis-

träger*innenliste geführt. 

Rechtliches: 

Eine Gebühr für die Teilnahme wird nicht erhoben. 

Eigene Aufwendungen der Vorgeschlagenen Personen für die Teilnahme an dem 

Wettbewerb und für die Anfertigung von Unterlagen und Arbeiten werden nicht er-

stattet. 

Durch das Einsenden der Bewerbungsunterlagen werden diese Teilnahmebedingun-

gen anerkannt.  

Datenschutz: 

Die Daten der Bewerber*innen und Vorschlagenden werden gemäß der Daten-

schutzerklärung, aufrufbar unter https://dse.segeberg.de/pdf/51_10_033.pdf verar-

beitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  

Kreis Segeberg 

FD 51.10 Kita, Jugend, Schule, Kultur 

Tel.: +49 4551 951-9183 

E-Mail: kultur@segeberg.de 

https://dse.segeberg.de/pdf/51_10_033.pdf

